
Verbandsvorsteher
Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg
Herrn Volker Mielchen
Straße zur Südsee 1, 
01968 Senftenberg/ OT Großkoschen

 den  3. Oktober 2015

OFFENER BRIEF 
Bitte um Auskunft zum Verfahrensstand im Sinne des § 68 WHG bzw. zum aktuellen 
Sachstand der erforderlichen Maßnahmen nach dem bergrechtlichen 
Abschlussbetriebsplan Altdöberner See 

Sehr geehrter Herr Mielchen,

dem Zweckverband Lausitzer Seenland obliegt die Planungshoheit zum Altdöberner See. 

Nach Auskunft der Geschäftsstelle Magdeburg der Flussgebietsgemeinschaft Elbe kann 
der Altdöberner See derzeit noch nicht als sogenannter Bergbaufolgesee in den Bestand 
der Flußgebietsgemeinschaft Elbe aufgenommen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Vorgaben nach einem bergrechtlichen Abschlussbetriebsplan erfüllt sind. Ziel ist ein  
sich selbst regulierender Wasserhaushalt für dieses ehemalige Bergbaugebiet.

Im Namen der Bürgerinitiative Altdöberner See bitte ich Sie um Auskunft zum aktuellen 
Verfahrensstand über die  nach dem bergrechtlichen Abschlussbetriebsplan erforderlichen 
Maßnahmen.

Zudem bitte ich im Namen der Bürgerinitiative Altdöberner See auch um Information, ob 
derzeit  ein  Antrag  für  ein  Planfeststellungsverfahren  im  Sinne  des  §  68 
Wasserhaushaltsgesetz  (WHG)  zur  Herstellung  eines  Gewässers  vorbereitet  oder  zu 
mindestens geplant ist.

Freundliche Grüße

Marisa Stich
Mitstreiterin der Bürgerinitiative Altdöberner See
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